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Zusammenfassung: 

 

Die Vorlage stellt regionalisierte Daten zu den Eingliederungshilfe-Leistungen des LVR 

2014 dar und setzt die Bitte der Mitglieder des Sozialausschusses in dessen Sitzung vom 

04.05.2015 um, ausgehend vom BAGüS-Benchmarking-Bericht 2014 (vergleiche Vorlage 

14/439) die Situation in den einzelnen Mitgliedskörperschaften des LVR darzustellen. 

Darüber hinaus hatten auch die Mitglieder des Ausschusses für den LVR-Verbund Heilpä-

dagogischer Hilfen in dessen Sitzung vom 12.06.2015 ebenfalls um diese regionalisierten 

Daten gebeten.  

 

1. Themenbereich Wohnen für Menschen mit Behinderung 

 

Es werden Basisdaten zum stationären und zum ambulant unterstützten Wohnen je Mit-

gliedskörperschaft dargestellt. Aufbereitet werden die Fallzahlentwicklung, die Dichtewer-

te, die Verteilung auf die verschiedenen Gruppen von Menschen mit Behinderung (Behin-

derungsform), die Ambulantisierungsquote, die prozentualen Anteile in den Altersgruppen 

und die Aufteilung der Leistungsberechtigten nach Geschlecht.  

Zu wesentlichen Kennzahlen wird die Entwicklung der letzten Jahre bis 2014 aufgezeigt.  

 

2. Themenbereich Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderung 

 

Hier werden Daten zur Teilhabe am Arbeitsleben in den rheinischen Werkstätten für Men-

schen mit Behinderung und zu den Integrationsprojekten im Rheinland vorgestellt.   

Die Daten zu den Beschäftigten im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Men-

schen (WfbM) sind nach Regionen sowie nach Alter, Geschlecht und Behinderungsform 

differenziert. Zudem wird der Zusammenhang von Werkstatt-Beschäftigung und Wohnsi-

tuation dargestellt. Die Entwicklung der letzten Jahre ist für ausgewählte Daten ebenfalls 

ersichtlich.  

Die Verteilung der Integrationsprojekte auf die einzelnen Mitgliedskörperschaften ist der 

abschließenden Grafik zu entnehmen. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/655: 

 

Die Eingliederungshilfe-Leistungen des LVR im Rheinland: Regionali-

sierter Datenbericht 2014 
 

Auftrag 

 

In der Sitzung des Sozialausschusses vom 04.05.2015 wurden die zentralen Ergebnisse des 

BAGüS-Benchmarking-Berichts 2013 (Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe der überörtli-

chen Träger der Sozialhilfe 2013) vorgestellt (vergleiche Vorlage 14/439). Der Ausschuss 

bat darum, die Daten zu den Leistungsberechtigten im Bereich stationäres und selbstständi-

ges Wohnen sowie Werkstätten/ Beschäftigung für die Mitgliedskörperschaften des LVR dar-

zustellen.  

Darüber hinaus hatten auch die Mitglieder des Ausschusses für den LVR-Verbund Heilpäda-

gogischer Hilfen in dessen Sitzung vom 12.06.2015 ebenfalls um diese regionalisierten Da-

ten gebeten, nachdem ihnen die wesentlichen Ergebnisse des BAGüS-Benchmarking-

Berichtes ebenfalls vorgestellt worden waren.  

 

1. Wohnen für Menschen mit Behinderung 

 

Basisdaten zur Entwicklung der wohnbezogenen Hilfen für Menschen 

mit Behinderung  

 

Wesentliche regionalisierte Kennzahlen zur Entwicklung der wohnbezogenen Hilfen werden 

von beiden Landschaftsverbänden halbjährlich an das Ministerium für Arbeit, Integration 

und Soziales NRW (MAIS NRW) berichtet. Weitere Empfänger dieser Datenmeldung sind die 

kommunalen Spitzenverbände, die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und die 

Sozialverwaltungen in den Mitgliedskörperschaften. Im Folgenden werden die Informationen 

der Datenmeldung zum Stichtag 31.12.2014 dargestellt und die Entwicklung mit Vorjahren 

verglichen. 

 

Aufgrund der vereinbarten Definition dieser Kennzahlen ist bei den nachfolgenden Grafiken 

und Statistiken zu den wohnbezogenen Hilfen folgendes zu berücksichtigen:  

Alle Angaben beziehen sich auf erwachsene Personen (18 Jahre und älter).  

Die regionalisierte Darstellung der wohnbezogenen Hilfen orientiert sich an der Herkunft der 

Leistungsberechtigten, dem „gewöhnlichen Aufenthalt“.1  
 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Begründung: Für die Zuordnung der Leistungsberechtigten zu einer Mitgliedskörperschaft als örtlichem Träger der 

Sozialhilfe ist § 98 SGB XII maßgebend (örtliche Zuständigkeit). 
Im stationären Wohnen bedeutet dies beispielsweise, dass der Träger der Sozialhilfe örtlich zuständig ist, in dessen 
Bereich Leistungsberechtigte ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Aufnahme in die Einrichtung haben 
bzw. in den zwei Monaten vor der Aufnahme zuletzt gehabt haben. Der tatsächliche Aufenthaltsort (hier: Anschrift 
des Wohnheimes) kann also in einer anderen Region sein.  
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1.1 Entwicklung wohnbezogener Hilfen im Rheinland 2004 - 2014 

 

 

Die Gesamtzahl der Leistungsberechtigten mit Wohnhilfen beim LVR steigt von 2013 auf 

2014 um 4,2 Prozent.    
 
 

ABBILDUNG 1: ENTWICKLUNG DER WOHNBEZOGENEN HILFEN BEI ERWACHSENEN LEISTUNGSBERECHTIGTEN ZUM JEWEILIGEN 

STICHTAG 31.12.  

 

Seit 2004 hat sich die Zahl der Leistungsberechtigten, die eine stationäre oder ambulante 

Wohnunterstützung erhalten, annähernd verdoppelt (+82,6 Prozent). Dies entspricht einer 

durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von ca. 6,2 Prozent.  

 

Die Fallzahlsteigerungen der letzten 10 Jahren bilden sich mit einem deutlichen Zuwachs in 

Höhe von insgesamt 24.357 Leistungsberechtigten im ambulanten Bereich ab. Der durch-

schnittliche jährliche Fallzahlzuwachs beträgt 16,2 Prozent. Die Wachstumsdynamik geht ab 

2010 zurück. 

 

Die Fallzahlentwicklung im stationären Wohnen ist von 2004 bis 2010 in der Tendenz leicht 

rückläufig. Ab dem Jahr 2011 bleibt die Fallzahlentwicklung weitgehend auf gleichem Niveau 

und schwankt lediglich geringfügig.  
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1.2 Leistungsberechtigte im stationären Wohnen  

 

Die Anzahl der Leistungsberechtigten in stationären Einrichtungen ist 2014 im Vergleich zu 

2006 um 4,1 Prozent gesunken. 

 

TABELLE 1: ERWACHSENE LEISTUNGSBERECHTIGTE IM STATIONÄREN WOHNEN UND DEREN VERÄNDERUNG JEWEILS  
ZUM STICHTAG 31.12.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tabelle 1 zu den stationären wohnbezogenen Hilfen verdeutlicht die regionalen Unter-

schiede in den absoluten Fallzahlveränderungen von 2006 bis 2014. Diese variieren zwi-

schen Fallzahlzuwächsen in Höhe von 94 Leistungsberechtigten und bis hin zu Fallzahlrück-

gängen in Höhe von 243 Leistungsberechtigten. Die Anteile der regionalen Veränderungen 

seit 2006 schwanken zwischen +19,2 Prozent und -12,8 Prozent.  
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1.3 Leistungsberechtigte im ambulant betreuten Wohnen 

 

Die Anzahl der Menschen mit Behinderung, die ambulant betreut wohnen, steigt. Die Zu-

wächse liegen LVR-weit bei rund 157 Prozent. 

 

TABELLE 2: ERWACHSENE LEISTUNGSBERECHTIGTE IM AMBULANT BETREUTEN WOHNEN UND DEREN VERÄNDERUNG JEWEILS 
ZUM STICHTAG 31.12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Tabelle 2 zeigt, dass die Zahl der Leistungsberechtigten mit ambulanter Wohnunterstüt-

zung zwischen 2006 und 2014 LVR-weit um insgesamt 19.134 Menschen zugenommen hat. 

Auf der Ebene der einzelnen Gebietskörperschaften gibt es teilweise erhebliche Unterschiede 

bei den absoluten Veränderungen seit 2006. Diese bewegen sich zwischen Zuwächsen von 

231 und 3.095 Leistungsberechtigten. Die prozentuale Veränderung schwankt zwischen 70 

Prozent und 280 Prozent.  
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1.4 Regional-Karte Rheinland: Ambulantisierungsquote  

 

Ende 2014 lebt deutlich mehr als die Hälfte der Leistungsberechtigten mit Wohnhilfen im 

LVR-Gebiet selbständig mit ambulanter Unterstützung. Rheinlandweit liegt die Ambulantisie-

rungsquote bei 59,2 Prozent. Zwischen den einzelnen Regionen bestehen jedoch deutliche 

Unterschiede: der niedrigste Wert liegt bei 45 Prozent und der höchste bei 73 Prozent. 
 
ABBILDUNG 2: ANTEIL ERWACHSENER LEISTUNGSBERECHTIGTER IM AMBULANTEN WOHNEN AN DEN ERWACHSENEN LEISTUNGSBE-

RECHTIGTEN IM WOHNEN GESAMT ZUM 31.12.2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Ambulante Wohnunterstützung für Menschen mit geistiger Behinderung  

 

Ein Ziel der Umsetzung des Vorranges offener Hilfen („ambulant vor stationär“) beim LVR ist 

es, insbesondere Menschen mit geistiger Behinderung ein selbstständiges Leben mit ambu-

lanter Unterstützung zu ermöglichen. Dies ist gelungen, die Anzahl hat sich seit 2006 mehr 

als verdreifacht.  
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TABELLE 3: ENTWICKLUNG DER WOHNBEZOGENEN HILFEN BEI ERWACHSENEN LEISTUNGSBERECHTIGTEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG 

ZUM JEWEILIGEN STICHTAG 31.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrachtet man die Gesamtzahl der Menschen mit geistiger Behinderung und den Anteil die-

ser Gruppe, der selbstständig mit ambulanter Unterstützung wohnt, zeigt sich, dass diese 

Quote von 13 Prozent in 2004 auf 32 Prozent in 2014 gestiegen ist.  

Die Werte der einzelnen Regionen sind in der unten stehenden Karte (Abbildung 3) ausge-

wiesen. Der Anteil der Leistungsberechtigten mit ambulanter Wohnunterstützung an der 

Gesamtzahl der Leistungsberechtigten mit geistiger Behinderung schwankt zwischen 22 und 

44 Prozent. 

 
ABBILDUNG 3: ANTEIL ERWACHSENER LEISTUNGSBERECHTIGTER MIT GEISTIGER BEHINDERUNG IM AMBULANT BETREUTEN  
WOHNEN AN DEN ERWACHSENEN LEISTUNGSBERECHTIGTEN MIT EINER GEISTIGEN BEHINDERUNG IM WOHNEN GESAMT 
ZUM STICHTAG 31.12.2014 
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1.6 Leistungsberechtigte im stationären Wohnen im Verhältnis zur Einwohnerzahl 

und deren Verteilung nach Behinderungsform 

 

Im Jahr 2014 erhalten LVR-weit 2,29 von 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern Leistun-

gen des stationären Wohnens. Die Werte der einzelnen Mitgliedskörperschaften bewegen 

sich zwischen einem Dichtewert von 1,86 bis 3,51.  

 
TABELLE 4: DICHTEWERTE FÜR ERWACHSENE LEISTUNGSBERECHTIGTE IM STATIONÄREN WOHNEN UND DEREN VERTEILUNG NACH 

BEHINDERUNGSFORM 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach wie vor stellen Menschen mit geistiger Behinderung die größte Gruppe im stationären 

Wohnen. LVR-weit liegt ihr Anteil bei 66 Prozent. Regionalisiert ist erkennbar, dass in allen 

Gebietskörperschaften der stationäre Anteil der Leistungsberechtigten mit einer geistigen 

Behinderung an der Zahl der gesamten Leistungsberechtigten im stationären Wohnen über 

der 50%-Marke liegt. Zweitgrößte Gruppe im stationären Wohnen sind leistungsberechtigte 

Menschen mit einer seelischen Behinderung (25 Prozent), gefolgt von Menschen mit einer 

Suchterkrankung (5 Prozent) und Menschen mit einer körperlichen Behinderung (4 Prozent).  
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1.7 Leistungsberechtigte im ambulant betreuten Wohnen im Verhältnis zur  

Einwohnerzahl und deren Verteilung nach Behinderungsform 
 

Ende 2014 leben im LVR-Gebiet insgesamt 31.344 Menschen mit Behinderung im selbst-

ständigen Wohnen mit ambulanter Unterstützung. Dies entspricht einer LVR-weiten Dichte 

von 3,32 pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Bei Betrachtung der einzelnen Ge-

bietskörperschaften schwankt der Dichtewert zwischen 1,52 und 5,61.  
 
 
TABELLE 5: DICHTEWERTE FÜR ERWACHSENE LEISTUNGSBERECHTIGTE IM AMBULANT BETREUTEN WOHNEN UND DEREN VERTEILUNG 

NACH BEHINDERUNGSFORM 

 

Menschen mit seelischer Behinderung stellen mit einem Anteil von 67 Prozent die größte 

Gruppe im selbstständigen Wohnen. Menschen mit geistiger Behinderung machen mit 21 

Prozent die zweitgrößte Gruppe bei der ambulanten Wohnunterstützung aus. 10 Prozent der 

Menschen im selbständigen Wohnen sind suchterkrankt und 2 Prozent der Leistungsberech-

tigten sind körperbehindert.  
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1.8 Alter der Leistungsberechtigten im stationären Wohnen  

 

Vergleicht man die Anzahl der Leistungsberechtigten im stationären Wohnen in den ver-

schiedenen Altersklassen zwischen den Jahren 2004 und 2014, so steigt der Anteil der Leis-

tungsberechtigten über 50 Jahre LVR-weit von 32 Prozent auf 48 Prozent an.  

Gleichzeitig sinken die jeweiligen Anteile der darunter liegenden Altersklassen im 10-Jahres-

Vergleich. Stellten die 30 bis 40-Jährigen 2004 noch fast ein Viertel aller Leistungsberech-

tigten, so sind es in 2014 nur noch 15 Prozent.  

 
 
ABBILDUNG 4: ERWACHSENE LEISTUNGSBERECHTIGTE IM STATIONÄREN WOHNEN NACH ALTERSGRUPPEN 2004 UND 2014 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die regionale Verteilung der Leistungsberechtigten auf 

die Altersgruppen zum Stichtag 31.12.2014 ersichtlich.  

 

Dabei wird deutlich, dass es in den Mitgliedskörperschaften nur geringe Unterschiede in der 

Altersverteilung gibt.  

Im Bereich des LVR sind 48 Prozent der Leistungsberechtigten 50 Jahre und älter. In Düs-

seldorf, Duisburg, Leverkusen, Mülheim/Ruhr, Oberhausen und Remscheid sind bereits 

mehr als die Hälfte der Leistungsberechtigten in dieser Altersgruppe. 

Zu der Altersgruppe „40 bis unter 50 Jahre“ gehören in den einzelnen Mitgliedskörperschaf-

ten zwischen 20 und 25 Prozent der Leistungsberechtigten. In den kommenden Jahren wird 

sich deshalb die Altersgruppe der über 50-Jährigen weiterhin kontinuierlich vergrößern.  
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TABELLE 6: ERWACHSENE LEISTUNGSBERECHTIGTE IM STATIONÄREN WOHNEN NACH ALTERSGRUPPEN  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Alter der Leistungsberechtigten im ambulant betreuten Wohnen 

 

LVR-weit sind 37 Prozent der Leistungsberechtigten 50 Jahre und älter. Damit ist der pro-

zentuale Anteil dieser Altersgruppe im ambulant betreuten Wohnen deutlich geringer als im 

Vergleich zu den Leistungsberechtigten im stationären Wohnen (48 Prozent: 37 Prozent). 

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Verteilung der Leistungsberechtigten im ambulant 

betreuten Wohnen auf Altersgruppen zum 31.12.2014 ersichtlich. Regionale Unterschiede in 

der jeweiligen Altersgruppenverteilung gibt es nur in begrenztem Umfang.  
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TABELLE 7: ERWACHSENE LEISTUNGSBERECHTIGTE IM AMBULANT BETREUTEN WOHNEN NACH ALTERSGRUPPEN   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Geschlecht der Leistungsberechtigten mit wohnbezogenen Hilfen 

 

Im stationären Wohnen sind 41 Prozent der Leistungsberechtigten weiblich, 59 Prozent 

männlich. Dieses Geschlechterverhältnis ist in allen Mitgliedskörperschaften ähnlich - der 

Männeranteil steigt bis auf einen Höchstwert von 64 Prozent.  

 

Das Geschlechterverhältnis beim selbständigen Wohnen mit ambulanter Unterstützung ist 

mit 47 Prozent Frauen gegenüber 53 Prozent Männern deutlich ausgeglichener als im statio-

nären Wohnen.  
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Hier treten auch größere regionale Unterschiede in der Geschlechterverteilung auf:  

 

In einigen Regionen erhalten mehr Frauen als Männer entsprechende Leistungen (Rem-

scheid, Wuppertal, Kreis Mettmann, Kreis Wesel, Kreis Heinsberg). Der Frauenanteil steigt 

bis auf einen Höchstwert von 53 Prozent.  

Gleichzeitig gibt es einige Mitgliedskörperschaften, in denen sich der Anteil der Männer zwi-

schen 57 Prozent und 60 Prozent bewegt (Essen, Oberbergischer Kreis, Rheinisch-

Bergischer Kreis).  

 
TABELLE 8: ERWACHSENE LEISTUNGSBERECHTIGTE MIT WOHNBEZOGENEN HILFEN NACH ALTERSGRUPPEN   
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2. Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderung 

 

Der Landschaftsverband Rheinland erbringt Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für 

Menschen mit Behinderung insbesondere durch  

 

- die Finanzierung von Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen im 

Rahmen der Eingliederungshilfe 

- die Förderung von Integrationsprojekten aus Mitteln der Ausgleichsabgabe. 

 

Die folgende regionalisierte Darstellung der Leistungen im Bereich Arbeit und Beschäftigung  

orientiert sich – anders als im Bereich Wohnen – nicht an der Herkunft der Leistungsberech-

tigten sondern an den Standorten dieser Angebote zur Teilhabe. 

 

 
Werkstattbeschäftigte  

 

Der Landschaftsverband Rheinland ist zuständiger Kostenträger für Leistungen an Menschen 

mit Behinderung im Arbeitsbereich einer Werkstatt. Die folgenden Daten beziehen sich 

daher auf Beschäftigte im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), 

das heißt ohne Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich.  

Zusätzlich zu den Beschäftigten in den rheinischen Werkstätten werden auch die Leistungs-

berechtigten ausgewiesen, die in Werkstätten außerhalb des Rheinlandes beschäftigt sind, 

für die der LVR aber zuständiger Kostenträger ist.  

 

 

2.1 Werkstattbeschäftigte LVR-Gesamt 

 

Wie in den anderen Bundesländern ist auch im Rheinland seit Jahren ein stetiger Anstieg 

der Anzahl der Leistungsberechtigten – sowohl absolut wie auch bezogen auf die Einwoh-

nerzahl - zu verzeichnen. Von 2005 bis 2013 ist die Zahl der Leistungsberechtigten in den 

Werkstätten bundesweit um rund 26,4 Prozent gestiegen, das heißt durchschnittlich etwa 3 

Prozent im Jahr (siehe BAGüS-Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe der überörtlichen 

Träger der Sozialhilfe, Seite 31). 

 

Im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der Leistungsberechtigten im Rheinland um insge-

samt 33,6 Prozent erhöht. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsra-

te von 3,7 Prozent oder - in absoluten Zahlen - einem jährlichen Zuwachs von durchschnitt-

lich rund 1.000 Fällen.  

 

Für den LVR werden im Vergleich zu anderen Bundesländern tendenziell höhere Fallzahlen 

in den WfbM ausgewiesen, weil in NRW auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in 

Werkstätten beschäftigt werden, statt alternativ in Tagesförderstätten wie in anderen Bun-

desländern. Der Anteil der Leistungsberechtigten in Tagesförderstätten hat sich in den an-

deren Bundesländern seit 2005 erkennbar erhöht. Ein solches teilstationäres Angebot für 

Menschen mit hohem Betreuungsbedarf existiert im Rheinland nicht; dieser Zuwachs bildet 

sich daher beim LVR (und beim LWL) bei den Werkstätten ab.  

 

Die Dynamik des Fallzahlanstiegs geht jedoch auch im Rheinland wie bundesweit in den 

letzten Jahren zurück. Von 2012 auf 2013 sind die Fallzahlen im Rheinland um nur 700 Fäl-

le, das heißt 2,2 Prozent gestiegen (bundesweit: 1,9 Prozent). 
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2.2 Regionale Verteilung im Rheinland 
 

Ausgewertet wurden im Folgenden die Beschäftigtenzahlen zum Stichtag 31.12.2014.  

Für die regionale Zuordnung entscheidend ist der Standort der Betriebsstätte, in der die 

Leistungsberechtigten beschäftigt sind. 

 

2.2.1 Beschäftigtenzahlen im Verhältnis zur Einwohnerzahl 

 

Die folgende Karte stellt die Verteilung der Fallzahlen im Rheinland anhand von Dichtewer-

ten dar, d.h. anhand der Anzahl der Leistungsberechtigten im Verhältnis zur Zahl der Ein-

wohnerinnen und Einwohner im erwerbsfähigen Alter.  

 
ABBILDUNG 5: LEISTUNGSBERECHTIGTE IM ARBEITSBEREICH DER WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN PRO 1.000  EIN-
WOHNER  (18 BIS UNTER 65 JAHRE) in 2014 
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Im Rheinland sind durchschnittlich 5,3 von 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in einer 

rheinischen Werkstatt beschäftigt. Diese Dichtewerte variieren regional von 3,45 im Rhein-

Erft-Kreis bis zu 10 im Kreis Kleve.  

 

In Bezug auf die regionale Versorgungsstruktur ist dabei auf Folgendes hinzuweisen: 

Insgesamt 43 Werkstatt-Träger mit über 200 Betriebsstätten sorgen für ein flächendecken-

des Angebot an Arbeitsplätzen für Menschen mit wesentlicher Behinderung. 

Den Werkstätten sind verbindlich Einzugsbereiche zugeordnet, die sich an der Erreichbarkeit 

der WfbM orientieren (§ 8 Abs. 3 Werkstättenverordnung). Einzugsbereiche können dabei in 

Randgebieten von Städten und Kreisen auch in angrenzende Regionen hineinreichen.  

 

Bei der Auswahl einer Werkstatt ist allerdings das in § 9 SGB IX verankerte Wunsch- und 

Wahlrecht der Leistungsberechtigten zu beachten. Das heißt, die leistungsberechtigte Per-

son kann sich auch für eine andere Werkstatt als die im Einzugsbereich liegende entschei-

den.  

 

Die Anzahl der Werkstattbeschäftigten in einer Region ist zudem auch abhängig von in der 

Region vorhandenen Wohnangeboten der Eingliederungshilfe oder Standorten von Kliniken, 

HPH-Netzen etc. 

Auch sind Alternativen zur Beschäftigung in einer Werkstatt wie Tagesstrukturangebote, 

Tagesstätten, Arbeitstherapie, Integrationsprojekte, Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeits-

markt etc. regional unterschiedlich vorhanden beziehungsweise werden unterschiedlich in 

Anspruch genommen. 

 

 

2.2.2 Behinderungsform der Beschäftigten 

 

Der Anteil der Werkstattbeschäftigten mit einer seelischen Behinderung an der Gesamtzahl 

der Werkstattbeschäftigten ist seit 2008 bundesweit angestiegen und zwar von im Durch-

schnitt 17,2 Prozent in 2008 auf 19,4 Prozent in 2013.  

 

Auch im Bereich des LVR sind immer mehr Menschen mit einer psychischen Behinderung in 

einer Werkstatt beschäftigt. Zum 31.12.2014 liegt der Anteil der Beschäftigten in Betriebs-

stätten mit einer psychischen Behinderung rheinlandweit bei durchschnittlich 19,3 Prozent 

an der Gesamtzahl der Werkstattbeschäftigten (2008: 15,4 Prozent, siehe BAGüS-Kenn-

zahlenvergleich Eingliederungshilfe der überörtlichen Träger der Sozialhilfe). 

 

Die folgende Tabelle stellt die regionale Verteilung der Leistungsberechtigten in Kostenträ-

gerschaft des LVR in absoluten Zahlen dar. Je Region werden zudem die Anteile der Be-

schäftigten in Betriebsstätten für Menschen mit körperlicher/geistiger Behinderung und in 

Betriebstätten für Menschen mit psychischer Behinderung ausgewiesen.  
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TABELLE 9: LEISTUNGSBERECHTIGTE IN WFBM IN KOSTENTRÄGERSCHAFT LVR NACH BEHINDERUNGSFORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale Unterschiede sind auch hier unter anderem durch die Einzugsgebiete der Werk-

stätten und/oder die Nähe zu Wohneinrichtungen, Fachkliniken etc. oder alternativen Be-

schäftigungsangeboten für Menschen mit einer psychischen Behinderung zu erklären.  

Auch die Art der Zusammenarbeit der Werkstätten mit anderen Anbietern von Hilfen für 

Menschen mit einer psychischen Behinderung kann eine Rolle spielen, ebenso wie der un-

terschiedliche Entstehungszeitpunkt von speziellen Angeboten für Menschen mit einer psy-

chischen Behinderung. 

 

Mittlerweile bieten 31 der 43 Werkstattträger im Rheinland spezifische, räumlich selbststän-

dige Beschäftigungsangebote für Menschen mit psychischer Behinderung an. Neun dieser 31 

Werkstattträger haben ausschließlich Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit einer 

psychischen Behinderung. 
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2.2.3 Alter der Beschäftigten 

 

Die Altersstruktur der Werkstattbeschäftigten verändert sich im bundesweiten Durchschnitt 

in Richtung einer Zunahme bei den über 50-Jährigen zu Lasten der 30 bis 50-Jährigen. Der 

Anteil derjenigen, die 50 und älter sind, hat sich seit 2003 nahezu verdoppelt (2013: 27,5 

Prozent).  

Im Rheinland zeigt sich hinsichtlich der Altersstruktur in den Jahren 2003 bis 2013 eine 

ähnliche Entwicklung (siehe Abbildung 6). 

 
ABBILDUNG 6: LEISTUNGSBERECHTIGTE IM ARBEITSBEREICH DER WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN IN KOSTENTRÄGER-

SCHAFT LVR NACH ALTERSGRUPPEN 2003 UND 2013 
 

 
Datenquelle: Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 2013 

 

Die Altersverteilung in den einzelnen Regionen im Rheinland zum 31.12.2014 ist in der 

folgenden Tabelle 10 dargestellt.  

 

Im Durchschnitt über alle Regionen sind 29 Prozent der Werkstattbeschäftigten 50 Jahre 

und älter. In drei Regionen (Wuppertal, Bonn, Kreis Kleve) liegt der Anteil dieser 

Altersgruppe bei über 33 Prozent, in vier anderen Regionen (Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-

Kreis, Städteregion Aachen, Kreis Wesel) dagegen bei unter 24 Prozent. 
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TABELLE 10: LEISTUNGSBERECHTIGTE IN WFBM IN KOSTENTRÄGERSCHAFT LVR NACH ALTERSGRUPPEN 

 

 

2.2.4 Geschlecht der Werkstattbeschäftigten 

 

Im Rheinland sind 59 Prozent der Werkstattbeschäftigten männlich und 41 Prozent weiblich. 

Dies entspricht der bundesweiten Verteilung, die seit Jahren unverändert ist. 

 

In den einzelnen Regionen stellt sich die Geschlechterverteilung durchaus unterschiedlich 

dar. Der Männeranteil reicht hier von 56 Prozent bis zu 65 Prozent. 
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TABELLE 11: LEISTUNGSBERECHTIGTE  IN  WFBM IN KOSTENTRÄGERSCHAFT LVR NACH GESCHLECHT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Werkstattbeschäftigung und Wohnform 

 

Bundesweit hat sich der Anteil der Werkstattbeschäftigten, die selbstständig mit ambulanter 

Unterstützung wohnen, im Zeitraum 2004 bis 2013 von 7,5 Prozent auf 16 Prozent mehr als 

verdoppelt. Der Anteil der Werkstattbeschäftigten, die stationäre Leistungen der Eingliede-

rungshilfe in Wohneinrichtungen erhalten, hat sich entsprechend reduziert.  

Der Anteil der Leistungsberechtigten im Arbeitsbereich ohne Inanspruchnahme von Leistun-

gen im Bereich Wohnen liegt gegenüber 2004 fast unverändert bei im Durchschnitt 50 Pro-

zent. 
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Die Wohnsituation der Werkstattbeschäftigten stellt sich im Rheinland 2014 wie folgt dar: 

33 Prozent der Beschäftigten leben in Wohneinrichtungen, 21 Prozent leben selbstständig 

und erhalten ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, rund 46 Prozent der Beschäftig-

ten erhalten weder stationäre noch ambulante Wohnleistungen der Eingliederungshilfe.  

Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Werkstattbeschäftigten ist seit 2004 relativ konstant ge-

blieben. Es kann davon ausgegangen werden, dass zumindest ein hoher Anteil dieser Perso-

nengruppe in der Herkunftsfamilie lebt. 

 

 
ABBILDUNG 7: LEISTUNGSBERECHTIGTE IN WFBM IN KOSTENTRÄGERSCHAFT LVR NACH WOHNFORM 2005 UND 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenquelle: BAGüS-Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 2013 
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2.3 Integrationsprojekte 

 

Ende 2014 liegt die Zahl der anerkannten Integrationsprojekte im Rheinland bei insgesamt 

108. Insgesamt sind in den Integrationsprojekten bis Jahresende rund 2.716 Arbeitsplätze 

entstanden, davon 1.458 Arbeitsplätze für Beschäftigte, die zur besonderen Zielgruppe der 

Integrationsprojekte gehören (siehe § 132 Absatz 2 SGB IX).  

Dieser Personenkreis umfasst danach insbesondere 

 

1. schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder mit einer 

schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im Arbeitsleben besonders 

nachteilig auswirkt und allein oder zusammen mit weiteren vermittlungshemmenden Um-

ständen die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt außerhalb eines Integrationsprojekts 

erschwert oder verhindert, 

 

2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung in einer Werkstatt für 

behinderte Menschen oder in einer psychiatrischen Einrichtung für den Übergang in einen 

Betrieb oder eine Dienststelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Betracht kommen und 

auf diesen Übergang vorbereitet werden sollen, sowie 

 

3. schwerbehinderte Menschen nach Beendigung einer schulischen Bildung, die nur dann 

Aussicht auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, wenn sie zuvor in 

einem Integrationsprojekt an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen teilnehmen und 

dort beschäftigt und weiterqualifiziert werden. 
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Die folgende Karte zeigt die regionale Verteilung der Integrationsprojekte: 
 
ABBILDUNG 8: STANDORTE DER INTEGRATIONSPROJEKTE IN DEN LVR-MITGLIEDSKÖRPERSCHAFTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANZAHL INTEGRATIONSPROJEKTE / ANZAHL ANERKANNTE ARBEITSPLÄTZE FÜR DEN PERSONENKREIS DES § 132 ABS. 2 SGB IX /  
ANZAHL ANERKANNTE ARBEITSPLÄTZE INSGESAMT 
 
(Datenquelle: Jahresbericht 2014/ 2015 Daten und Fakten zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben) 

 

 

In Vertretung  

 

 

L e w a n d r o w s k i 
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